
Satzung 
 

über die Benutzungsordnung für den 
Friedhof im Stadtteil Dittersbach 
 
Aufgrund von § 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. Mai 2005 (SächsGVBl. S. 
155) sowie § 7 Abs. 1 des Sächsischen Bestattungs-
gesetzes (SächsBestG) vom 8. Juli 1994 
(SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 148) in der 
jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt 
Frauenstein in seiner öffentlichen Sitzung am 
03.04.2006 folgende Satzung beschlossen: 

 
Friedhofsordnung 

 
I. Allgemeines 

 
§ 1 

Leitung und Verwaltung des Friedhofes 

(1) Der Friedhof in Dittersbach steht im Eigentum 
und Trägerschaft der Stadt Frauenstein.  

(2) Leitung und Aufsicht liegen bei der Stadtver-
waltung. 

 
§ 2 

Benutzung des Friedhofes 

(1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung aller 
Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz 
im Bereich der Stadt Frauenstein hatten oder 
ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. 

(2) Auf Antrag eines Einwohners kann bei berech-
tigtem Interesse auch die Bestattung einer 
sonstigen verstorbenen Person zugelassen 
werden. 

(3) Zulassung sowie sonstige Ausnahmen bedürfen 
der schriftlichen Genehmigung des Fried-
hofsträgers. 

 
§ 3 

Schließung 

(1) Einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstät-
ten können aus wichtigen Gründen beschränkt 
geschlossen werden. 

(2) Nach der beschränkten Schließung werden 
Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine 
Verlängerung von Nutzungsrechten erfolgt 
lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. 
Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der 
beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte 
bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht 
belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. 
Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der 
Beisetzungsberechtigten. 

(3) Nach Schließung dürfen Beisetzungen nicht 
mehr vorgenommen werden. 

 

 
§ 4 

Beratung 
Der Nutzungsberechtigte kann sich zwecks 
Auskunftserteilung und Beratung in allen Fragen, 
die sich auf die Grabgestaltung von Grabmal und 
Grabstätte einschließlich deren Bepflanzung 
beziehen, an den Friedhofsträger wenden. 
 

§ 5 
Öffnungszeiten und Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anord-
nungen des Friedhofsträgers sind zu befolgen. 

(2) Der Friedhof darf nur während der bekannt-
gegebenen Öffnungszeiten betreten werden. 

(3) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur 
in Begleitung und Verantwortung Erwachsener 
betreten.  

(4) Der Friedhofsträger kann das Betreten des 
Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 

(5) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet: 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 

befahren - Kinderwagen und Rollstühle 
sowie Fahrzeuge des Friedhofsträgers oder 
mit Erlaubnisschein vom Friedhofsträger 
ausgestattete Fahrzeuge sind ausge-
nommen,  

b) Waren aller Art, insbesondere Blumen und 
Kränze und gewerbliche Dienste anzubieten 
und dafür zu werben, 

c) in der Nähe einer Bestattung an Werktagen 
sowie an Sonn- und Feiertagen störende 
Arbeiten auszuführen,  

d) gewerbsmäßig zu fotografieren, 
e) Druckschriften ohne Genehmigung zu 

verteilen, 
f) Abraum und Abfälle usw. außerhalb der 

dafür bestimmten Plätze abzulegen, 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und 

Anlagen zu verunreinigen oder zu beschä-
digen, Einfriedungen und Hecken zu über-
steigen und Rasenflächen, Grabstätten und 
Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten, 
Blumen und Zweige auf fremden Gräbern 
und außerhalb der Gräber zu pflücken, 

h) zu lärmen und zu spielen, 
i) Hunde ohne Leine laufen zu lassen, 
j) Ansprachen und musikalische Darbietungen 

außerhalb von Bestattungen ohne Genehmi-
gung zu halten.  

(6) Der Friedhofsträger kann erforderliche Aus-
nahmen schriftlich genehmigen, soweit sie mit 
dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung 
auf ihm vereinbar sind. Erforderliche Genehmi-
gungen sind rechtzeitig beim Friedhofsträger 
einzuholen. 

 
§ 6 

Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 
dem jeweiligen Berufsbild entsprechenden 
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gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof der 
vorherigen Zulassung durch den Friedhofs-
träger, der den Rahmen der Tätigkeit festlegt. 

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbe-
treibende, die in fachlicher, betrieblicher und 
persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und die 
Friedhofsordnung schriftlich anerkennen. 

(3) Bestatter müssen als Gewerbetreibende zuge-
lassen sein und sollten eine berufsspezifische 
Fachprüfung abgelegt haben. 

(4) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die 
Ausübung anderer als im Absatz 1 genannter 
Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mit 
dem Friedhofszweck zu vereinbaren ist. Absatz 
2 und 6 gelten entsprechend. 

(5) Der Friedhofsträger kann im Einzelfall Ausnah-
men zulassen, soweit ihnen keine gesetzlichen 
Regelungen und Verordnungen entgegen-
stehen. 

(6) Der Friedhofsträger hat die Zulassung davon 
abhängig zu machen, dass der Antragsteller 
einen für die Ausübung seiner Tätigkeit ausrei-
chenden Haftpflichtversicherungsschutz nach-
weist. 

(7) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer 
Berechtigungskarte. Die zugelassenen Gewer-
betreibenden haben für ihre Bediensteten einen 
Bedienstetenausweis auszustellen. Die 
Zulassung und der Bedienstetenausweis sind 
den aufsichtsberechtigten Personen auf Verlan-
gen vorzuzeigen. Die Zulassung kann befristet 
werden. 

(8) Der Friedhofsträger kann die Zulassung der 
Gewerbetreibenden, die wiederholt oder 
schwerwiegend gegen die Vorschriften der 
Friedhofsordnung verstoßen, oder bei denen die 
Voraussetzungen des Absatz 2 ganz oder teil-
weise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder 
Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 

(9) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof verur-
sachen. Bei Beendigung der Arbeiten ist der 
Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. 
Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen über die Dauer der Aus-
führung des jeweiligen Auftrages hinaus nicht 
auf dem Friedhof gelagert werden. Es ist nicht 
gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in 
oder an Wasserentnahmestellen des Friedhofes 
zu reinigen. 

(10) Die Tätigkeit Gewerbetreibender auf dem Fried-
hof beschränkt sich auf die Öffnungszeiten des 
Friedhofes. 

(11) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei 
ihren Arbeiten anfallenden nicht kompostier-
baren Abfälle vom Friedhof zu entfernen. 

 
§ 7 

Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Ein-
richtungen werden Gebühren nach der Gebühren-
ordnung erhoben. 
 
 
 

II. Feiern und Bestattungen 
 

§ 8 
Feiern 

1) Den Kirchen, Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften steht es frei, bei Bestattungen 
und Totengedenkfeiern nach ihren Ordnungen 
und Bräuchen zu verfahren. Andere Feiern 
bedürfen einer Genehmigung des Friedhofs-
trägers. 

2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass 
durch die Art der Bestattungs- oder Toten-
gedenkfeiern das sittliche Empfinden der Allge-
meinheit oder das religiöse Empfinden der 
Kirchen oder der Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaften oder ihrer Mitglieder 
verletzt werden können. 

 
§ 9 

Bestattungen 
(1) Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienst-

liche Handlung. Der Zeitpunkt ist im Einverneh-
men mit dem Friedhofsträger und dem zustän-
digen Pfarrer festzulegen. 

(2) Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer 
bedarf der Zustimmung des zuständigen 
Pfarrers. 

(3) Den Zeitpunkt der nichtkirchlichen Bestattungen 
legt der Friedhofsträger im Einvernehmen mit 
den Angehörigen fest. 

(4) Stille Bestattungen dürfen nur in Anwesenheit 
eines Beauftragten des Friedhofsträgers vorge-
nommen werden. 

 
§ 10 

Anmeldung einer Bestattung 

Die Bestattung ist bei dem Friedhofsträger unter 
Vorlage der Bescheinigung des Standesamtes für 
die Beurkundung des Todesfalles oder eines 
Beerdigungserlaubnisscheines der Ordnungs-
behörde rechtzeitig anzumelden. Wird die Bestat-
tung in einer vorzeitig erworbenen Grabstätte bean-
tragt, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 

§ 11 
Leichenhalle 

(1) Die Leichenkammer dient zur Aufbewahrung 
der Verstorbenen bis zu deren Bestattung. Die 
Kammer und die Särge dürfen nur im Einver-
nehmen mit dem Friedhofsträger geöffnet oder 
geschlossen werden. 

(2) Särge, in denen an meldepflichtigen Krank-
heiten Verstorbene liegen, dürfen nur mit 
Genehmigung des zuständigen Gesundheits-
amtes geöffnet werden. 

 
§ 12 

Feierhalle 

(1) Die Feierhalle ist Eigentum der Stadt Frauen-
stein. 

(2) Die Feierhalle dient bei der kirchlichen Bestat-
tung als Stätte der Verkündigung. 
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(3) Bei Benutzung der Feierhalle für Verstorbene, 
die keiner christlichen Kirche angehörten, ist zu 
respektieren, dass diese Halle sich auf einem 
auch kirchlich genutztem Friedhof befindet. 

(4) Die Benutzung der Feierhalle wird nicht gestat-
tet, wenn gesundheitsaufsichtliche Bedenken 
entgegenstehen. 

 
§ 13 

Andere Bestattungsfeiern am Grabe 

(1) Bei Bestattungsfeiern, Ansprachen und Nieder-
legung von Grabschmuck am Grab ist die 
Würde des Ortes zu respektieren. 

(2) Widmungen, Kranzschleifen, Aufschriften etc. 
mit widerchristlichem Inhalt können vom Fried-
hofsträger kostenpflichtig entfernt werden. 

 
§ 14 

Musikalische Darbietungen 
(1) Für besondere musikalische Darbietungen bei 

Bestattungsfeiern auf dem Friedhof ist vorher 
die Genehmigung des Friedhofsträgers 
einzuholen. 

(2) Feierlichkeiten sowie Musikdarbietungen auf 
dem Friedhof außerhalb einer Bestattungsfeier 
bedürfen der vorherigen Genehmigung des 
Friedhofsträgers. 

 
§ 15 

Ruhezeit 
Die Mindestruhezeit beträgt bei Leichen von 
Kindern, die tot geboren oder vor Vollendung des 
fünften Lebensjahres gestorben sind, 15 Jahre und 
bei älteren Verstorbenen 20 Jahre. Bei Aschen 
beträgt die Ruhezeit 20 Jahre. 
 

§ 16 
Grabgewölbe 

Das Ausmauern und Betonieren von Gräbern sowie 
die Neuanlage von Grüften und Grabkammern ist 
nicht statthaft. 

 
§ 17 

Ausheben der Gräber 

(1) Die Gräber werden vom Friedhofsträger oder 
einem von ihm Beauftragten ausgehoben und 
wieder zugefüllt. 

(2) Die Erdüberdeckung der einzelnen Gräber 
beträgt bis zur Erdoberfläche (ohne Grabhügel 
von Oberkante Sarg mindestens 0,90 m, von 
Obergrenze Urne mindestens 0,50 m. 

(3) Die Gräber für Leichenbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke 
gewachsene Erdwände getrennt sein. 

(4) Tiefengräber sind nicht statthaft. 
 

§ 18 
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung 

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet 
werden. Es ist jedoch zulässig, die Leiche einer 
Mutter und ihres neugeborenen Kindes oder die 
Leichen zweier gleichzeitig verstorbener 
Geschwister im Alter bis zu einem Jahr in einem 
Sarg zu bestatten. 

(2) Die Beisetzung konservierter Leichen ist nicht 
zulässig. 

(3) Vor Ablauf der in dieser Friedhofsordnung fest-
gesetzten Ruhezeiten darf ein Grab nicht wieder 
belegt werden.  

(4) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur 
Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder 
Urnenreste gefunden werden, sind diese unter 
der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu 
versenken. Werden noch nicht verweste 
Leichen vorgefunden, so ist das Grab sofort 
wieder zu schließen und als Bestattungsstätte 
für Leichen für die erforderliche Zeit zu sperren. 

 
§ 19 

Ausgrabung, Umbettung 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht 

gestört werden. 
(2) Die Ausgrabung oder die Umbettung von 

Leichen oder Urnen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung des Friehofsträgers 
sowie des zuständigen Gesundheitsamtes. Die 
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen 
aus einer Reihengrabstätte in eine andere 
Reihengrabstätte des gleichen Friedhofes sind 
nicht zulässig, ausgenommen sind 
Umbettungen von Amtes wegen. 

(3) Alle Ausgrabungen und Umbettungen erfolgen 
nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt 
ist der Nutzungsberechtigte. 
Bei allen Umbettungen muss das Einverständ-
nis des Ehegatten, der Kinder und der Eltern 
durch schriftliche Erklärung nachgewiesen 
werden. 

(4) Umbettungen werden vom Beauftragten des 
Friedhofsträgers durchgeführt. Der Zeitpunkt 
der Umbettung wird vom Friedhofsträger fest-
gesetzt. 

(5) Der Antragsteller hat für die Kosten bzw. 
Schäden aufzukommen, die an der eigenen 
Grabstätte sowie an den Nachbargrabstätten 
und Anlagen durch eine Umbettung zwangs-
läufig entstehen. 

(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

(7) Grabmale und Pflanzen können umgesetzt 
werden, wenn sie den Gestaltungsbestimmun-
gen des neuen Grabfeldes entsprechen. 

(8) Leichen/Särge und Aschen/Urnen zu anderen 
als Umbettungszwecken wieder auszugraben, 
bedarf einer behördlichen oder richterlichen 
Anordnung. 

 
§ 20 

Särge und Urnen 

(1) Särge sollen höchstens 2,10 m lang und die 
Kopfenden einschließlich der Sargfüße nicht 
höher als 0,80 m und im Mittelmaß nicht breiter 
als 0,70 m sein. Sind in Ausnahmefällen 
größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung 
des Friedhofsträgers bei der Anmeldung der 
Bestattung einzuholen. 
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(2) Die Särge müssen gegen das Durchsickern von 
Leichenflüssigkeit gesichert und genügend fest 
gearbeitet sein. Das Verwenden von Särgen, 
Sargausstattungen, Sargwäsche und Sarg-
abdichtungen aus nicht verrottbaren Stoffen ist 
nicht gestattet, ebenso Särge und Ausstattun-
gen von Särgen, die in der Erde bis Ablauf der 
Ruhezeit nicht zerfallen. 

(3) Die Urnenkapsel muss aus zersetzbarem 
Material sein, die Überurne ebenfalls. 

 
III. Grabstätten und Grabmale 

 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 21 
Vergabebestimmungen 

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter 
den in dieser Ordnung aufgestellten Bedingun-
gen vergeben. Die Grabstätten bleiben Eigen-
tum des Friedhofsträgers. An ihnen bestehen 
nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Der Nutzungsberechtigte erwirbt kein 
Eigentum an der Grabstätte. 

(2) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der 
künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungs-
recht beim Friedhofsträger beantragen. 

(3) Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte 
vergeben an: 
a) Reihengrabstätten für Leichen- und Aschen-

bestattung mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften, 

b) Wahlgrabstätten für Leichen- und Aschen-
bestattungen mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften 

c) Rasengrabstätten für Aschebestattungen in 
der Urnengemeinschaftsanlage. 

(4) Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhän-
gig gemacht von der schriftlichen Anerkennung 
dieser Ordnung.  

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die 
Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grab-
stätte. 

(6) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem 
Friedhofsträger Veränderungen seiner Wohn-
anschrift unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(7) Über Sonder- und Ehrengrabstätten entscheidet 
der Friedhofsträger. 

(8) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte 
in bestimmter Lage sowie auf die Unveränder-
lichkeit der Umgebung besteht nicht. 

 
§ 22 

Herrichten, Instandhalten und Abräumen der 
Grabstätten 

(1) Für das Herrichten und für die Pflege der Grab-
stätte hat der Nutzungsberechtigte zu sorgen. 
Diese Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf 
der Nutzungszeit bzw. des Nutzungsrechtes. 

(2) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, nach 
Ablauf der Nutzungszeit (bei Wahlgrabstätten) 
bzw. der Ruhezeit (bei Reihengrabstätten) die 
Grabstätte zu beräumen. 

(3) Das Anlegen, Herrichten und jede wesentliche 
Änderung der Grabstätte muss nach den 
Vorschriften dieser Friedhofsordnung erfolgen. 

(4) Reihengrabstätten müssen innerhalb von sechs 
Monaten nach der Bestattung, Wahlgrabstätten 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb 
des Nutzungsrechtes hergerichtet werden. 

(5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß 
hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungs-
berechtigte auf schriftliche Aufforderung des 
Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer 
jeweils festgesetzten angemessenen Frist in 
Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberech-
tigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Bekannt-
machung und ein sechswöchiger Hinweis auf 
der Grabstätte. Bleibt die Aufforderung oder der 
Hinweis drei Monate unbeachtet, wird auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten die Reihen-
grabstätte abgeräumt, eingeebnet und eingesät. 
Bei Wahlgrabstätten kann der Friedhofsträger 
die Grabstätten auf Kosten des jeweiligen 
Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen 
lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschä-
digung entziehen. Vor Entziehen des Nutzungs-
rechtes ist der Nutzungsberechtigte unter 
Androhung des Entzuges noch einmal schriftlich 
aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in 
Ordnung zu bringen. 
Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, hat nochmals eine entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein entspre-
chender sechswöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte zu erfolgen. Soll das Nutzungsrecht 
entzogen werden, wird in dem Entziehungs-
bescheid der Nutzungsberechtigte aufgefordert, 
das Grabmal, Fundamente usw. innerhalb von 
drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entzie-
hungsbescheides zu entfernen. 

(6) Bäume und Sträucher auf der Grabstätte dürfen 
nur mit Zustimmung des Friedhofsträgers 
verändert oder beseitigt werden. Der Fried-
hofsträger ist befugt, auf Kosten des Nutzungs-
berechtigten stark wuchernde oder absterbende 
Hecken, Bäume und Sträucher zu beschneiden 
oder zu beseitigen, falls dieses zum Erfüllen des 
Friedhofszwecks erforderlich ist. Absatz 5 ist 
entsprechend anzuwenden. Verwelkte Blumen, 
Kränze usw. sind von den Grabstätten zu 
entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen. 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung 
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grab-
stätten obliegt ausschließlich dem Friedhofs-
träger bzw. dem von ihm Beauftragten. 

(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 
Werkstoffe sind in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik sowie als Grabschmuck uner-
wünscht und von dem jeweiligen Nutzungs-
berechtigten privat aus dem Friedhof zu entsor-
gen.  

 
§ 23 

Verkehrssicherungstechnische 
Mindestanforderungen an Grabmale 

(1) Aus Gründen der Standsicherheit von 
Grabmalen beträgt die erforderliche 
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Mindeststeinstärke bei Grabmalen bis 0,70 m 
Höhe 12 cm, über 0,70 m bis 1,00 m Höhe 14 
cm und über 1,00 m Höhe 18 cm.  
Grabmale, die die geforderte Mindeststärke 
unterschreiten, werden vom Friedhofsträger aus 
Gründen der Verkehrssicherheit auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten wieder entfernt. Die 
maximale Höhe der Grabmale beträgt 1,30 m. 

(2) Auf Grabstätten, die an der Friedhofsmauer 
liegen, beträgt der Mindestabstand zwischen 
Friedhofsmauer und Grabmal 0,40 m. 

 
§ 24 

Genehmigungspflicht für Grabmale und bauliche 
Anlagen 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von 
Grabmalen bedarf der vorherigen rechtzeitigen 
schriftlichen Genehmigung durch den Fried-
hofsträger. Auch provisorische Grabmale sind 
genehmigungspflichtig. Der Antragsteller hat 
sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Antrags-
berechtigt ist allein der Nutzungsberechtigte.  

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und 

Seitenansicht im Maßstab 1:10 mit genauen 
Angaben über Art und Bearbeitung des 
Materials, über Abmessungen und Form des 
Steins sowie über Inhalt, Anordnung und Art 
der Schrift und des Symbols sowie der 
Fundamentierung und Verdübelung. 

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und 
der Symbole im Maßstab 1:1 mit dem unter 
2. a) genannten Angaben. 

(3) Entspricht die Ausführung des Grabmals nicht 
dem genehmigten Antrag, wird dem Nutzungs-
berechtigten eine angemessene Frist zur Abän-
derung oder Beseitigung des Grabmals gesetzt. 
Nach Ablauf der Frist wird das Grabmal auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten von der 
Grabstätte entfernt, gelagert und zur Abholung 
bereitgestellt. 

(4) Die Bildhauer und Steinmetze haben nach den 
Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des 
Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbild-
hauerhandwerkes die Grabmale zu errichten 
und zu fundamentieren. 

(5) Die Errichtung und jede bauliche Veränderung 
von Anlagen bedürfen der rechtzeitigen schrift-
lichen Genehmigung des Friedhofsträgers. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(6) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal 
und sonstige bauliche Anlagen nicht binnen 
zwei Jahren nach der Genehmigung errichtet 
worden ist. 

(7) Provisorische Grabmale sind nur als natur-
lasierte Holzstelen oder -kreuze zulässig und 
dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der 
Bestattung bzw. Beisetzung verwendet werden. 

(8) Bei Grabmalen und sonstigen baulichen Anla-
gen, die ohne Genehmigung errichtet oder 
verändert worden sind, ist der Friedhofsträger 
berechtigt, diese nach Ablauf eines Monats 
nach Benachrichtigung des Nutzungsberech-
tigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 

(9) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder 
sonstigen baulichen Anlagen ist dem 
Friedhofsträger der Genehmigungsbescheid 
vorzulegen. Die Aufstellung erfolgt im 
Einvernehmen mit dem Friedhofsträger. 

 
§ 25 

Instandhaltung der Grabmale und baulicher 
Anlagen 

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
sind dauernd in ordnungsgemäßem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verant-
wortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, 
sonstigen Bauanlagen oder Teilen davon 
gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte 
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe durch zugelas-
sene Bildhauer oder Steinmetze zu schaffen. 
Der Nutzungsberechtigte haftet für jeden Scha-
den, der von einem nicht verkehrssicheren 
Grabmal ausgehen kann. 

(3) Der Friedhofsträger ist verpflichtet, nach Been-
digung der Frostperiode im Frühjahr 
Grabmale/Grabmalteile und sonstige bauliche 
Anlagen auf Verkehrssicherheit zu prüfen bzw. 
überprüfen zu lassen. 

(4) Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schrift-
licher Aufforderung des Friedhofsträgers nicht 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden Frist 
beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, dies 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu tun 
oder das Grabmal bzw. deren Teile und 
sonstige baulichen Anlagen nach Ablauf von 
drei Monaten von der Grabstätte zu entfernen. 
Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügen eine 
öffentliche Bekanntmachung und ein sechs-
wöchiger Hinweis auf der Grabstätte, bei 
Reihengrabstätten auf dem Grabfeld. 

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten Siche-
rungsmaßnahmen sofort treffen. 

 
§ 26 

Entfernen von Grabmalen 

(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes sind die 
Grabmale, deren Fundamente und sonstige 
bauliche Anlagen durch den Nutzungsberech-
tigten zu entfernen. Sind die Grabmale, deren 
Fundamente oder sonstige bauliche Anlagen 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
des Nutzungsrechtes entfernt, ist der Fried-
hofsträger berechtigt, sie zu entfernen und 
darüber zu verfügen. Die dem Friedhofsträger 
entstehenden Kosten trägt der Nutzungs-
berechtigte. 

(2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen Grab-
male nur mit vorheriger Genehmigung des 
Friedhofträgers entfernt werden. 
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B. Reihengrabstätten 
 

§ 27 
Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Leichen- 
oder Aschenbestattungen, die im Todesfall der 
Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. 

(2) Die Größen der Grabstellen betragen für: 
a) Leichenbestattung 
Verstorbene bis 5 Jahre 
Länge 1,20 m, Breite 0,95 m, Höhe bis 0,15 m, 

Verstorbene über fünf Jahre 
Länge 2,10 m, Breite 0,95 m, Höhe bis 0,15 m,  

b) Aschenbestattung: 
Länge 1,20 m, Breite 0,95 m, Höhe bis 0,15 m. 

Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon 
nicht berührt. 

(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche 
oder eine Asche bestattet werden. 

(4) Die Vergabe des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte erfolgt durch schriftliche Bestätigung 
mit Angabe der genauen Position. 

(5) Das Nutzungsrecht erlischt mit Ablauf der in 
dieser Ordnung festgesetzten Ruhezeit. Die 
Ruhezeit bzw. das Nutzungsrecht kann um fünf 
oder zehn Jahre verlängert werden. 

 
C. Wahlgrabstätten 
 

§ 28 
Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Doppelgrabstätten für 
Leichen- oder Aschenbestattungen, an denen 
auf Antrag im Todesfall ein Nutzungsrecht für 
die Dauer von 20 Jahren, beginnend mit dem 
Tag der Zuweisung vergeben und deren Lage 
gleichzeitig im Einvernehmen mit dem Erwerber 
bestimmt werden kann. In besonders begrün-
deten Fällen kann auch zu Lebzeiten ein 
Nutzungsrecht vergeben werden. 

(2) Eine Wahlgrabstätte ist 2,10 m lang und 2,00 m 
breit. Maße auf alten Grabfeldern werden 
hiervon nicht berührt. 

(3) Wahlgrabstätten werden als mehrstellige 
Wahlgrabstätten vergeben. In einer mit einer 
Leiche belegten Wahlgrabstätte kann zusätzlich 
eine Asche bestattet werden. In einer 
Wahlgrabstätte für Aschenbestattungen können 
bis zu zwei Aschen bestattet werden. 

(4) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungs-
berechtigte und seine Angehörigen bestattet. 
Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmungen 
gelten: Ehepaare, Verwandte auf- und abstei-
gender Linie sowie Geschwister, Geschwister-
kinder und Ehegatten der Vorgenannten. Auf 
Wunsch des Nutzungsberechtigten können 
darüber hinaus mit Zustimmung des Fried-
hofsträgers auch andere Verstorbene beigesetzt 
werden. Grundsätzlich entscheidet der 
Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungs-
berechtigten Personen beigesetzt wird. 

(5) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer 
Wahlgrabstätte wird eine schriftliche Bestäti-
gung erteilt. In ihr werden die genaue Lage der 
Grabstätte und die Dauer der Nutzungszeit 
angegeben.  

Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt 
des Nutzungsrechtes sich nach den 
Bestimmungen der Friedhofsordnung richtet. 

(6) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das 
Nutzungsrecht auf Antrag und nur für die 
gesamte Grabstätte verlängert werden. Wird 
das Nutzungsrecht nicht verlängert, erlischt es 
nach Ablauf der Nutzungszeit. Über den Ablauf 
der Nutzungszeit informiert der Friedhofsträger 
sechs Monate vor Ablauf der Nutzungszeit. 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wieder-
belegung von Wahlgrabstätten die neu begrün-
dete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist 
das Nutzungsrecht mindestens für die zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für 
die gesamte Grabstätte zu verlängern. 

(7) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor 
einer Beerdigung entfernen zu lassen. Sofern 
beim Ausheben der Gräber Grabmale, Funda-
mente oder Grabzubehör durch einen Beauf-
tragten des Friedhofsträgers entfernt werden 
müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten 
durch den Nutzungsberechtigten zu tragen oder 
dem Friedhofsträger zu erstatten. 

(8) Das Nutzungsrecht an Grabstätten für Leichen-
bestattungen im Umkreis von 2,50 m vom 
Stammfuß vorhandener Bäume kann durch den 
Friedhofsträger für Leichenbestattungen aufge-
hoben werden, da zur Gewährleistung der 
Standsicherheit von Bäumen nach DIN 18920 
verfahren werden muss. 

(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhefrist zurückgege-
ben werden. Eine Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte möglich. Eine Gebühren-
erstattung findet in diesem Fall nicht statt. 

 
§ 29 

Übergang von Rechten an Wahlgrabstätten 

(1) Der Nutzungsberechtigte kann sein Nutzungs-
recht nur einem Berechtigten im Sinne von § 28 
Absatz 4 übertragen. Zur Rechtswirksamkeit der 
Übertragung sind schriftliche Erklärungen des 
bisherigen und des neuen Nutzungsberechtig-
ten sowie die schriftliche Genehmigung des 
Friedhofsträgers erforderlich. 

(2) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes 
kann der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen 
und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des 
Übertragenden wirksam wird. 

(3) Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtig-
ten keine derartige Regelung getroffen, geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihen-
folge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über: 
a) vom Verstorbenen durch letztwillige Verfü-

gung eingesetzte Person, 
b) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar 

auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
Ehe vorhanden sind,  

c) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adop-
tivkinder, 
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d) auf die Stiefkinder, 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berech-

tigung ihrer Väter oder Mütter, 
f) auf die leiblichen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister,  
h) auf die Eltern, 
i) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen a) bis d) und f) 
bis h) wird jeweils der Älteste Nutzungsberech-
tigter. 
Sind keine Angehörigen der Gruppen a) bis h) 
vorhanden oder zu ermitteln, so kann das 
Nutzungsrecht mit Zustimmung des Fried-
hofsträgers auch von einer anderen Person 
übernommen werden. Eine Einigung der Erben 
zur Übertragung des Nutzungsrechtes auf eine 
andere als im § 28 Absatz 4 genannte Person 
ist mit Zustinunung des Friedhofsträgers 
möglich. 

(4) Der Rechtsnachfolger hat dem Friedhofsträger 
den Übergang des Nutzungsrechtes unverzüg-
lich anzuzeigen. Die Übertragung des 
Nutzungsrechtes wird dem neuen Nutzungs-
berechtigten schriftlich bestätigt. Solange das 
nicht geschehen ist, können Bestattungen nicht 
verlangt werden. 

 
§ 30 

Alte Rechte 

(1) Für zurzeit genutzte Grabstätten richtet sich die 
Gestaltung nach den bei der Vergabe gültig 
gewesenen Vorschriften. 

(2) Vor dem In-Kraft-Treten dieser Ordnung 
entstandene Nutzungsrechte von unbegrenzter 
oder unbestimmter Dauer sowie zeitlich 
begrenzte Nutzungsrechte, deren Dauer die in  
§ 28 Absatz 1 der Friedhofsordnung ange-
gebene Nutzungszeit übersteigt, werden auf 
eine Nutzungszeit nach § 28 Absatz 1 dieser 
Ordnung, jedoch nicht unter 30 Jahre nach 
Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor 
Ablauf eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieser 
Ordnung. 

 
D. Grabmal- und Grabstättengestaltung 
 

§ 31 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

(1) Grabmale müssen sich in die Art des Friedhofs 
bzw. die Art des jeweiligen Gräberfeldes ein-
ordnen. Gestaltung und Inschrift dürfen nichts 
enthalten, was das christliche Empfinden 
verletzt und der Würde des Ortes abträglich ist. 

(2) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die 
Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs-
zweck erfüllbar ist und die Würde des Fried-
hofes gewahrt bleibt. Die Grabstätten sind so zu 
bepflanzen, dass benachbarte Grabstätten und 
öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Die Höhe der Pflanzen darf in ausgewachse-
nem Zustand 1,30 m nicht überschreiten. 

 
§ 32 

Gestaltungsvorschriften 
(1) Zufallsgeformte asymetrische Steine oder 

asymetrische Formen ohne Aussage beson-

derer Art, Breitsteine sowie Findlinge, findlings-
ähnliche, unbearbeitete bruchrauhe Grabmale 
sind zu vermeiden. 

(2) An den Grabmalen sind nicht gestattet:  
a) Farbanstrich auf Stein, 
b) Gestaltungs- und Bearbeitungsarten insbe-

sondere mit Beton, Glas, Kunststoff, Gips, 
Porzellan, Aluminium etc. 

c) Lichtbilder und Bildgravuren. 
(3) Für Grabmale sollen nur Natursteine oder Holz 

verwendet werden. 
(4) Grabmale dürfen keine Umrandung haben. 
(5) Inschriften und Symbole sollen auf den Toten, 

das Todesgeschehen und dessen Überwindung 
Bezug nehmen.  

 
§ 33 

Stellung des Grabmals auf der Grabstätte 

(1) Grabmale sollen mindestens 0,15 m Abstand 
von der Grabkante haben. 

(2) Für die Aufstellung des Grabmals eignet sich 
auf Gräbern in Abhängigkeit von der Grabmal-
form die gesamte Grabfläche, in der Regel das 
„Kopfende“. 

 
§ 34 

Grabstättengestaltung 

(1) Die Bepflanzung der Grabstätten erfolgt mit 
bodenbedeckenden ausdauernden und stand-
ortgemäßen Stauden und/oder Gehölzen und 
Einzelpflanzen, die das Grabmal nicht ver-
decken, andere Grabstätten nicht beeinträchti-
gen und die Grabfläche nicht wesentlich über-
schreiten dürfen. 

(2) Entscheidend für die Auswahl der Pflanzen, die 
für die jeweilige Grabstätte in Betracht kommen, 
sind der Charakter des Friedhofes und des 
Grabfeldes, die vorherrschenden Lichtverhält-
nisse, die Gestaltung des Grabmals und der 
Personenbezug. 

(3) Bei einer Grabbepflanzung mit Personenbezug 
sollten statt der Wechselbepflanzung Einzel-
pflanzen in die bodendeckende Grundbepflan-
zung eingebracht werden. Diese sollen zu 
bestimmten Zeiten, z.B. Geburtstag, Todestag, 
Hochzeitstag des Verstorbenen das Grab in 
besonderer Weise schmücken. 

(4) Besteht hingegen der Wunsch nach Wechsel-
pflanzung, kann in die Grundbepflanzung ein bis 
zu 10 Prozent der Gesamtfläche einnehmender 
stets symmetrisch auf der Grabfläche angeord-
neter Bereich zur Akzentsetzung vorgesehen 
werden. 

(5) Der Abschluss der Grabstätten gegen den Weg 
wird - soweit funktionell erforderlich - von dem 
Friedhofsträger aus einheitlichem Material 
bodenbündig gesetzt. Das gilt auch für die seit-
liche Abgrenzung zu den Nachbargrabstätten. 

(6) Individuelle Einfassungen aus Holz, Metall, 
Stein, Glas, Kunststoff und anderen unverrott-
baren Stoffen sind nicht gestattet. 

(7) Auf der Grabstätte sind zu vermeiden: 
a) das Aufstellen von Pflanzkübeln und -kästen, 
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b) das Abdecken der Grabstätte mit Torf oder 
nur mit Erde und ohne Bepflanzung,  

c) die Verwendung von gefärbter Erde, 
d) individuelle Unterteilungen mit Holz, Metall, 

Stein, Steinersatz, Kunststein, Kunststoff, 
Glas, Formstücken usw.  

(8) Grablaternen müssen in Ausführung und 
Gestaltung zweckentsprechend sein und sich 
der Umgebung anpassen. Sie sollen ohne feste 
Verankerung mit dem Erdreich aufgestellt 
werden und nicht höher als 0,25 m sein. 

 
E. Rasengrabstätten 
 

§ 35 
Rechtsverhältnisse an Rasengrabstätten 

(1) Rasengrabstätten sind Grabstellen für Aschen-
bestattungen in einer Urnengemeinschafts-
anlage, die im Todesfall der Reihe nach einzeln 
für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren 
vergeben werden können. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf eine Vergabe besteht 
nicht. Mit der schriftlichen Vergabe der Grab-
stelle wird kein Nutzungsrecht erteilt oder 
verbunden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
zum Nachweis der direkten Beisetzungsstelle 
verpflichtet. Eine Verlängerung der Ruhezeit 
wird ausgeschlossen. 

(3) In einer Grabstätte darf nur eine Asche bestattet 
werden. 

 

§ 36 
Urnengemeinschaftsanlage 

(1) Die Urnengemeinschaftsanlage ist ein geson-
derter Teil des Friedhofs für Aschenbestattun-
gen mit nicht einzeln gekennzeichneten, also 
anonymen Beisetzungsstellen und nur mit 
Rasen bedeckt (Wiese). 
Grabmale, Tafeln, andere Kennzeichnungen, 
Schmuck oder Bepflanzungen sind untersagt.  

(2) Die Herrichtung und Unterhaltung der Urnen-
gemeinschaftsanlage obliegt dem Friedhofs-
träger.  

(3) Aus- und Umbettungen sind grundsätzlich nicht 
gestattet. 

(4) Die Regelungen des Abschnitts D finden für die 
Urnengemeinschaftsanlage keine Anwendung. 

 
IV. Schlussbestimmungen 

 
§ 37 

Haftung 

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des Fried-
hofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch 
dritte Personen, durch Tiere oder durch höhere 
Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen 
Obhuts- und Überwachungspflichten. 

 
§ 38 

Zuwiderhandlungen 
(1) Wer den Bestimmungen der §§ 5, 6, 11, 12, 13, 

und 14 zuwiderhandelt, kann durch einen 
Beauftragten des Friedhofsträgers zum  

Verlassen des Friedhofes veranlasst und 
gegebenenfalls durch den Friedhofsträger 
wegen Hausfriedensbruchs zur Anzeige 
gebracht werden. 

(2) Bei Verstoß gegen § 31 Abs. 1 wird nach § 24 
Abs. 3 verfahren. 

(3) Bei Verstoß gegen § 31 Abs. 2 wird nach § 22 
Absatz 5 verfahren. 

 
§ 39 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Friedhofsordnung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsordnung 
treten die Satzung über die 
Benutzungsordnung für den Friedhof im 
Stadtteil Dittersbach (Friedhofsordnung) vom 
20.11.1995 und die Änderungssatzungen vom 
02.02.98, vom 07.09.98 und vom 05.06.2000 
außer Kraft. 

 
Frauenstein, 04.04.2006 
 
 
...................... 
Heinrich  DS 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs.4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 

Nach § 4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn: 
1. die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 und 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in  
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
...................... 
Heinrich   DS 
Bürgermeister 
 
 


